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«Jä, wönd Ehr is Ossland?» «Nä z Züri in Kino!»

Nach der vom Zürcher Kantonsrat beschlossenen neuen Kinoverordnung haben zu Filmvorführungen « nur Personen Zutritt, die

das' 16. Altersjahr zurückgelegt haben und sich über Alter und Identität ausweisen können.» Es ist also ratsam, sich beim Kino¬

besuch mit einem Paß oder paßähnlichen Papier auszuweisen.

Was zu beweisen war

Zweierlei Wasser - übelriechend beide -
fließen durch unser Städtchen. Die einen
über rheumageplagte Glieder, die andern

unter den limmatüberspannenden Brük-
ken. Nichtsdestoweniger haben diese letztern

uns auf ein Uferbänklein gelockt -
mich und meinen Nachbarn, der nach
Wort und Gehaben aus nördlicheren
Gefilden stammt.
Träge wie die schmutzigen Wasser fließt
unsere Unterhaltung dahin. Thema:
Gewässerschutz. Der kommenden sonntäglichen

Volksabstimmung wegen. «Wohl

zu spät durchgegriffen, was?» faßt der
Fremdarbeiter erkennerisch seine

Meinung zusammen. Schüchtern versuche ich,
etwas Verständnis für diese unsere
Nationalschwäche des zu späten
Durchgreifens zu erlangen. Und die kräuselnden

Wellen scheinen mir lächelnd
beizupflichten, im Bewußtsein, nun ja eben

jenen Landstrichen zuzueilen, wo man
im Durchgreifen, im rechtzeitigen und
energischen, Meister ist.
Aber mein Nachbar ermangelt wohl
solcher Nachsicht. Als Antwort holt er zu
mächtiger Gebärde aus. Eines Volkstri¬

buns würdig, fliegt seine Hand in die

Luft - und aus ihr lösen sich die
mancherlei uneßbaren Teile und Umhüllungen

seines Freiluftmahles, von den
geduldigen Wassern mitLachen empfangen.
Ich wundere mich kaum. Wohl aber der

vor unsern Nasen hängende Blechkorb,
der ahnungslose, der aus seinen
Blechlöcheraugen erstaunte Blicke über sein

Brustschild <Abfälle> gleiten läßt.
Nach dieser Sprache des Nordens bleibt
mir nur übrig, in der Sprache des Südens

ein <Quod erat demonstrandum) (zu
deutsch: siehe Titel) zu murmeln. Huka
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